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Liebhaberei bei vorzeitig beendeter Vermietung 
 
Bei vorzeitig beendeter Vermietung liegt keine 
Liebhaberei vor, wenn der Steuerpflichtige nach-
weisen kann, dass sich die Beendigung erst 
nachträglich ergeben hat. 

Von Liebhaberei spricht man, wenn eine Vermie-
tungstätigkeit von vornherein keinen Gesamtüber-
schuss erwarten lässt. Als steuerliche Folgen dieser 
Liebhabereivermutung dürfen Verluste aus der 
Vermietung weder mit anderen Einkünften ausgegli-
chen noch in Folgejahre vorgetragen werden. Ande-
rerseits sind ausnahmsweise entstandene Gewinne 
nicht steuerpflichtig. 

Bei einer vorzeitig beendeten Vermietung liegt je-
doch dann keine Liebhaberei vor, wenn der Steuer-
pflichtige nachweisen kann, dass die Beendigung 
nicht von Anfang an geplant war, sondern sich 
erst nachträglich ergeben hat. 

Sachverhalt 

Ein beschränkt Steuerpflichtiger wollte Einkünfte 
aus einer Vermietung geltend machen. Das Finanz-
amt stufte die Tätigkeit jedoch als Liebhaberei ein, 
da der Steuerpflichtige die Vermietung bereits nach 
wenigen Jahren aufgab, wobei der Nachweis, dass 
die vorzeitige Beendigung nicht von Beginn an ge-
plant war, fehlte. 

Der Steuerpflichtige argumentierte, dass er im Falle 
einer von vornherein festgelegten Übertragung der 
Liegenschaft keine Darlehen von etwa € 1 Mio. zur 
Sanierung der Wohnungen aufgenommen hätte. 
Das Finanzamt wies die Beschwerde des Steuer-
pflichtigen ab, da die Prognoserechnung äußerst 
unrealistisch und mangelhaft gewesen sei. 

Das Bundesfinanzgericht (BFG) bestätigte diese 
Entscheidung des Finanzamts, stützte sich jedoch 
auch auf die Tatsache, dass der Steuerpflichtige die 
Vermietung aus persönlichen Gründen beendete, 

was laut BFG auf eine ursprünglich begrenzte Ver-
mietungsabsicht hindeutete. 

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 
(VwGH) 

Der VwGH widersprach dieser Sichtweise und hob 
das Erkenntnis des BFG auf. In Fällen der vorzeiti-
gen Beendigung einer Tätigkeit kann Liebhaberei 
auch dann zu verneinen sein, wenn keine Unwäg-
barkeit vorliegt. Vielmehr müsste der Steuerpflichti-
ge nachweisen, dass die Beendigung nicht von 
vornherein geplant war, sondern sich erst später 
ergab. 

Im konkreten Fall lagen der Annahme des BFG, 
dass der Steuerpflichtige von vornherein nur eine 
begrenzte Vermietungsdauer geplant habe, aller-
dings keine ausreichenden Sachverhaltsdarstellun-
gen zugrunde. In diesem Zusammenhang hob der 
VwGH die Tatsache hervor, dass der Steuerpflichti-
ge Kredite aufgenommen hatte, um die Liegen-
schaften zu sanieren, was darauf schließen ließ, 
dass er langfristig mit der Vermietung Einnahmen 
erzielen wollte. Zudem wurde im zwölften Jahr der 
Vermietung ein Gesamtüberschuss erzielt, was die 
Profitabilität der Vermietung weiter untermauerte. 

Fazit 
Die Entscheidung zeigt, dass auch bei einer vorzei-
tigen Beendigung einer Vermietung nicht automa-
tisch steuerliche Liebhaberei vorliegen muss. Viel-
mehr sind die genauen Umstände der Beendi-
gung sowie die ursprüngliche Absicht des Steu-
erpflichtigen zu berücksichtigen. Der Steuer-
pflichtige muss nachweisen, dass er nicht von vorn-
herein nur einen kurzen Zeitraum für die Vermietung 
geplant hatte. Gelingt dieser Nachweis, sind die 
Verluste aus der Vermietung steuerlich anzuerken-
nen. 
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KöSt-Zuschlag wegen unterlassener Empfängerbenennung 
 
Wenn ein Steuerpflichtiger dem Finanzamt die 
Empfänger seiner Zahlungen nicht bekannt ge-
ben kann, hat die Behörde diese Betriebsausga-
ben zu streichen. 

Die Abgabenbehörde kann vom Steuerpflichtigen 
verlangen, dass er die Empfänger von Zahlungen, 
die der Steuerpflichtige steuerlich als Betriebsaus-
gaben ansetzen möchte, bekannt gibt (sogenannte 
Empfängerbenennung). Zweck dieser Regelung ist, 
dass die Behörde beim Zahlungsempfänger prüfen 
kann, ob dieser die erhaltenen Zahlungen entspre-
chend versteuert. Kann oder will der Steuerpflichtige 
der Aufforderung zur Empfängerbenennung nicht 
nachkommen, sind einerseits die Zahlungen nicht 
als Betriebsausgaben absetzbar und erfolgt ande-
rerseits bei Kapitalgesellschaften der Ansatz 
eines 25%-igen KöSt-Zuschlags.  

Dokumente in der Baubranche 

Im Rahmen einer Außenprüfung bei einer in der 
Baubranche tätigen GmbH wurden Betriebsausga-
ben wegen fehlender Empfängerbenennung nicht 
anerkannt und zusätzlich der 25%-ige Zuschlag zur 
Körperschaftsteuer verhängt. Im Rahmen des Be-
schwerdeverfahrens bestätigte das Bundesfinanz-
gericht (BFG) diese Maßnahmen mit der Begrün-
dung, dass die GmbH den bei kommerziellen 
Bauvorhaben üblichen Gepflogenheiten und 
Sorgfaltsmaßstäben, die bei der Prüfung der 
beauftragten Unternehmen anzuwenden sind, in 
keinster Weise entsprochen habe. 

Die GmbH habe zwar einzelne Dokumente, welche 
bei kommerziellen Bauvorhaben beim Auftraggeber 
üblicherweise vorhanden gewesen seien, vorlegen 
können (Auszüge aus Firmenbuch, Gewerberegis-
ter, Rechnungen und Überweisungsbelege), nicht 
aber jene Unterlagen, welche tatsächlich die Erbrin-
gung von Leistungen durch die Auftragnehmer do-
kumentiert hätten, nämlich schriftliche Werkverträ-
ge, Lichtbildausweise der Zeichnungsberechtigten, 

die aus Bautagebüchern, üblichem Schriftverkehr 
oder Besprechungsprotokollen bestehende Baustel-
lendokumentation sowie Pläne oder Unterlagen, die 
eine Überprüfung der technischen Leistungsfähig-
keit der zu beauftragenden Unternehmer indiziert 
hätte. Die GmbH habe daher nicht den üblichen 
Sorgfaltsmaßstab walten lassen, weshalb ihr ein 
Verschulden an der nicht erfolgten Empfängerbe-
nennung anzulasten sei. 

Nicht geringfügige Sorgfaltspflichtverletzung 

Die GmbH brachte dagegen vor, dass die Nichtnen-
nung der Empfänger nicht ihren „geringfügigen“ 
Sorgfaltspflichtverletzungen geschuldet waren, son-
dern dem Umstand, dass die Bankinstitute nicht ihre 
Aufgaben wahrgenommen haben. Weiters dürfe der 
KöSt-Zuschlag nur dann verhängt werden, wenn der 
Zahlungsempfänger vom Abgabepflichtigen absicht-
lich verschwiegen werde. 

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) wies die Revi-
sion gegen das BFG-Erkenntnis ab und hielt fest, 
dass die GmbH dadurch, dass sie u.a. keine Verträ-
ge mit den Auftragnehmern abgeschlossen, keiner-
lei Unterlagen zu dem Bauvorhaben oder Pläne 
vorgelegt, die Ausweise nicht kopiert oder den Fir-
mensitz der Auftragnehmer nicht aufgesucht habe, 
eine nicht geringfügige Sorgfaltspflichtverletzung 
begangen habe. Es geht laut VwGH zu Lasten des 
Abgabepflichtigen, wenn dieser Geschäftsbezie-
hungen eingeht, in denen ihm die Nennung der 
Zahlungsempfänger nicht möglich ist. Zusätzlich 
besteht für das Verhängen des KöSt-Zuschlags 
keine Notwendigkeit, dass die Zahlungsempfänger 
vom Abgabenpflichtigen absichtlich verschwiegen 
werden. 

Fazit 
Die sorgfältige Prüfung der Auftragnehmer und eine 
entsprechende Dokumentation dieser Prüfung 
schützt vor solchen Nachteilen. 

 
 

Entnahme von Gegenständen aus dem Betriebsvermögen 
 
Entnahmen von zunächst betrieblich ange-
schafften und genutzten Wirtschaftsgütern kön-
nen steuerliche Folgen haben.  

Eine Entnahme liegt vor, wenn ein ursprünglich für 
den betrieblichen Bereich angeschafftes Wirt-
schaftsgut – zum Beispiel eine Maschine, ein Fahr-
zeug oder eine Immobilie – nicht mehr im Betrieb 
genutzt, sondern privat verwendet wird. Entnahmen 
sind somit alle nicht betrieblich veranlassten 
Abgänge von Werten, z.B. von Bargeld, Waren, 

Erzeugnissen und anderen Wirtschaftsgütern des 
Umlaufvermögens, von Leistungen, von Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens oder die au-
ßerbetriebliche Nutzung solcher Wirtschaftsgüter. 

Der laufende Gewinn eines Betriebs wird durch 
Entnahmen nicht gekürzt und durch Einlagen nicht 
erhöht. Jede Entnahme von Wirtschaftsgütern be-
deutet aber eine Minderung des Betriebsvermö-
gens. Werden Wirtschaftsgüter ins Privatvermögen 
übernommen, so hat die Entnahme mit dem Teilwert 
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(dieser entspricht in der Regel dem aktuellen Wie-
derbeschaffungswert) zu erfolgen. Der dabei ent-
stehende Gewinn (Unterschied zwischen Buchwert 
und Verkehrswert) ist beim Entnehmenden voll 
einkommensteuerpflichtig. 

Entnahme von Grundstücken 

Eine Sonderregelung gibt es für die Entnahme von 
Grundstücken: seit 1.7.2023 erfolgt die Entnahme 
nunmehr auch von Gebäuden (davor nur für Grund 
und Boden) stets zum Buchwert im Zeitpunkt der 
Entnahme, wenn das entnommene Grundstück im 
Falle der Veräußerung dem besonderen Steuer-
satz von 30% unterliegen würde. Der Buchwert 
stellt dann die Anschaffungskosten für die weitere 
steuerliche Behandlung, wie etwa die Abschreibung, 
dar. Durch diesen Wegfall der Entnahmebesteue-
rung insbesondere von Gebäuden wird eine wirt-
schaftlich sinnvolle außerbetriebliche Nutzung er-
möglicht und die Nutzung von leerstehenden Be-
triebsgebäuden gefördert. 

Im Zuge des Abgabenänderungsgesetzes 2024 
wurde die steuerliche Behandlung von Entnahmen 
aus Personengesellschaften neu geregelt. Beim 
Entnahmevorgang wird zwischen Fremd- und Ei-
genquote differenziert, den Übertragungsvorgang 
spaltet man in Veräußerung und Entnahme auf. In 
jenem Ausmaß, in welchem das Wirtschaftsgut den 

anderen Gesellschaftern nach der Entnahme durch 
einen Gesellschafter nicht mehr zuzurechnen ist, 
liegt bei den anderen Gesellschaftern eine steuer-
pflichtige Veräußerung vor. 

Beispiel 
An einer Personengesellschaft sind A zu 60% und B 
zu 40% beteiligt. A entnimmt nun eine Liegenschaft 
aus dem Betriebsvermögen der Personengesell-
schaft in sein Privatvermögen, die Liegenschaft 
gehört A nach der Entnahme somit zu 100%. Die 
Eigenquote von A beträgt 60% (= Beteiligung an der 
Personengesellschaft) und die Fremdquote 40%. 
Hinsichtlich der Eigenquote kommt es hier im Spe-
ziellen zu keiner Aufdeckung stiller Reserven, da ein 
Grundstück wie oben erwähnt mit dem Buchwert 
entnommen wird und die Entnahme somit zu keiner 
Entnahmebesteuerung führt. Hinsichtlich der 
Fremdquote stellt die Entnahme allerdings eine 
steuerpflichtige Veräußerung dar. 

Tipp 
Entnahmen aus dem Betriebsvermögen führen in 
der Regel zur steuerpflichtigen Aufdeckung von 
stillen Reserven und damit zu einer finanziellen 
Belastung beim Entnehmenden. Es gibt jedoch be-
stimmte Ausnahmen von diesem Grundsatz und 
darüber hinaus Möglichkeiten, eine allfällige 
Steuerpflicht zu optimieren. Eine frühzeitige Bera-
tung ist daher empfehlenswert! 

 
 

Betriebsausgabenpauschale bei Geschäftsführern 
 
Da Geschäftsführer in der Regel keine wesentli-
chen Betriebsausgaben haben, können sie zur 
Minderung ihres steuerlichen Gewinns das Be-
triebsausgabenpauschale in Höhe von 6% des 
Nettoumsatzes ansetzen. Gleichzeitig können 
SV-Beiträge als zusätzliche Betriebsausgabe 
steuermindernd geltend gemacht werden. 

In einem Verfahren vor dem Bundesfinanzgericht 
(BFG) bezog ein wesentlich beteiligter GmbH-
Geschäftsführer neben den Geschäftsführerbezü-
gen einen Sachbezug für eine Dienstwohnung so-
wie einen Kostenersatz in Höhe der von der GmbH 
für ihn bezahlten Sozialversicherungsbeiträge. Die-
sen Kostenersatz zählte der Geschäftsführer zu 
seinen Einnahmen, wodurch sich das Betriebsaus-
gabenpauschale von 6% entsprechend erhöhte. 
Nach Ansicht des Finanzamts würden die von der 
GmbH bezahlten Sozialversicherungsbeiträge aber 
wirtschaftlich nur durchlaufende Posten darstellen 
und daher nicht in die Bemessungsgrundlage der 
Pauschale einfließen. 

 

Erkenntnis des BFG 

Das (BFG) bestätigte im dagegen erhobenen 
Rechtsmittelverfahren, dass die von der GmbH di-
rekt an den Sozialversicherungsträger bezahlten 
Sozialversicherungsbeiträge in die Bemessungs-
grundlage für das Betriebsausgabenpauschale ein-
zubeziehen sind und damit die 6%-igen pauschalier-
ten Betriebsausgaben erhöhen. Diese Sozialversi-
cherungsbeiträge sind beim Geschäftsführer zudem 
- neben den pauschalen Betriebsausgaben - (zu-
sätzliche) Betriebsausgaben. Wie bereits der Ver-
waltungsgerichtshof (VwGH) aussprach, sind Zah-
lungen, die im Namen und auf Rechnung des Steu-
erpflichten erfolgen, diesem zuzurechnen und bei 
diesem zu berücksichtigen, sofern sie den Charak-
ter von Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben 
haben. 

Die Zahlungen der GmbH sind somit beim Ge-
schäftsführer ein Zufluss von steuerpflichtigen 
Einnahmen und gleichzeitig ein Abfluss von 
Betriebsausgaben, die bei der Ermittlung der  
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Einkommensteuerbemessungsgrundlage zu be-
rücksichtigen sind. 

Fazit 
Zahlt eine GmbH die Pflichtbeiträge zur Sozialversi-
cherung eines Geschäftsführers zusätzlich zum 
Geschäftsführergehalt, so stellen die Beiträge beim 

Geschäftsführer keine durchlaufenden Posten dar. 
Die SV-Beiträge sind folglich beim Geschäftsführer 
in die Bemessungsgrundlage für das Betriebsaus-
gabenpauschale miteinzubeziehen. Gleichzeitig 
können diese SV-Beiträge vom Geschäftsführer als 
zusätzliche Betriebsausgabe steuermindernd gel-
tend gemacht werden.

 
 

Umsatzsteuer bei Stornos von Hotelgästen 
 
Werden Hotelzimmer kurzfristig storniert oder 
nicht in Anspruch genommen, müssen die Gäste 
oftmals dennoch das Zimmer bezahlen oder 
Stornogebühren leisten. Von den Tourismusbe-
trieben sind die umsatzsteuerlichen Konsequen-
zen solcher Entgelte zu beachten. 

Leistungen eines Unternehmers sind nur dann um-
satzsteuerbar, wenn diese gegen Entgelt ausgeführt 
werden, das heißt wenn der Leistung eine Gegen-
leistung gegenübersteht. Werden vom Kunden Zah-
lungen geleistet, weil für einen Schaden einzu-
stehen ist (Schadenersatz), führt dies nicht zu ei-
nem Leistungsaustausch, weswegen solche Zah-
lungen nicht der Umsatzsteuer unterliegen. 

Umsatzsteuerpflicht von „No-Show-Zahlungen“ 

Buchen Gäste ein Zimmer in einem Hotel, nehmen 
das gebuchte Zimmer – ohne rechtzeitige Stornie-
rung – aber nicht in Anspruch (sogenannte „No-
Shows“), werden diesen Gästen die Kosten für das 
Zimmer in der Regel dennoch voll verrechnet. Ob 
derartige No-Shows mit oder ohne Umsatzsteuer zu 
verrechnen sind, hängt davon ab, ob es bereits zu 
einem Leistungsaustausch gekommen ist oder ob 
die Zahlungen vielmehr Schadenersatz darstellen. 

Dabei ist zu beachten, dass laut der Judikatur des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ein umsatzsteu-
erpflichtiger Leistungsaustausch bereits dann 
vorliegt, wenn der Unternehmer bzw. Hotelier 
zur Leistung bereit war und lediglich durch Um-
stände, die der Sphäre des Bestellers bzw. Gastes 
zuzurechnen sind, an der Leistungserbringung ge-
hindert worden ist. Hat der Unternehmer bzw. Hote-

lier aus seiner Sicht alles Erforderliche zur Erbrin-
gung der Leistung getan, gilt die Leistung umsatz-
steuerrechtlich als ausgeführt, sobald der Kunde 
über den Nutzen der Leistung faktisch verfügen 
kann. Die Zahlung unterliegt in einem solchen Fall 
daher der Umsatzsteuer. 

Keine Umsatzsteuer bei reinen Storno Gebühren 

Von den „No-Show-Gebühren“ zu unterscheiden 
sind reine Stornogebühren. Diese werden meist in 
Rechnung gestellt, wenn der Kunde ein Zimmer 
reserviert, dieses jedoch erst nach Verstreichen der 
kostenlosen Stornierungsfrist storniert. Im Unter-
schied zu den No-Shows nimmt hier der Kunde 
somit vor Inanspruchnahme der Leistung eine Stor-
nierung vor. Stornogebühren sind laut Finanz man-
gels Leistungsaustausches in der Regel nicht 
umsatzsteuerbar, soweit die Hotelbuchung vor 
dem Zeitpunkt der Leistungsbereitschaft storniert 
wird. Dies gilt selbst dann, wenn die Kosten für Vor-
bereitungshandlungen von den Stornogebühren 
gedeckt werden. Wurde bereits eine Anzahlung für 
die Hotelbuchung geleistet und verfällt diese in Fol-
ge als Stornogebühr, so ist die gegenständliche 
Rechnung durch den Hotelier zu berichtigen. Erfolgt 
nämlich keine Rechnungsberichtigung, wird die in 
der Anzahlung verrechnete Umsatzsteuer kraft 
Rechnungslegung geschuldet. 

Ertragsteuerliche Behandlung 

Sowohl „No-Show-Gebühren“ als auch Storno-
Gebühren (im Sinne von Schadenersatzleistungen) 
unterliegen der Einkommen- und Körperschaftsteu-
er. 

 
 

Thermisch-energetische Sanierungen bei vermieteten Wohnobjek-
ten 

 
Das Öko-Sonderausgabenpauschale wurde um 
den Öko-Zuschlag für vermietete Wohnobjekte 
erweitert. 

Hauseigentümer, die in die thermisch-energetische 
Sanierung ihrer Gebäude investieren oder ihre fossi-
len Heizsysteme gegen klimafreundliche Alternati-
ven austauschen, profitieren von einem neuen  
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steuerlichen Förderungsinstrument. Das sogenann-
te „Öko-Sonderausgabenpauschale“ ermöglicht es, 
bestimmte Kosten im Zusammenhang mit diesen 
umweltfreundlichen Maßnahmen für privat genutzte 
Gebäude steuerlich abzusetzen und damit die fi-
nanzielle Belastung zu verringern. Diese Förderung 
wurde nun um den Öko-Zuschlag für vermietete 
Wohnobjekte erweitert. 

Das Öko-Sonderausgabenpauschale gilt für zwei 
Hauptbereiche: 

• Zum einen für die thermisch-
energetische Sanierung von Gebäuden, 
wie etwa die Dämmung von Wänden, 
Decken und Dächern sowie den 
Austausch von Fenstern oder 
Außentüren, um die Energieeffizienz zu 
verbessern. 

• Zum anderen für den Austausch von 
fossilen Heizungssystemen durch 
klimafreundliche Alternativen wie 
Wärmepumpen, Holzheizungen oder 
Fernwärme. 

Antrag bei der Kommunalkredit Public Consul-
ting 

Damit das Öko-Sonderausgabenpauschale in An-
spruch genommen werden kann, muss der Antrag-
steller eine Förderung im Rahmen des Umwelt-
förderungsgesetzes erhalten. Für die Inanspruch-
nahme des Öko-Sonderausgabenpauschales muss 
der Antrag direkt bei der Kommunalkredit Public 
Consulting im Rahmen der Förderanmeldung ge-
stellt werden. Das Pauschale wird automatisch in 
der Einkommensteuererklä-
rung/Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigt.  

Außerdem müssen die tatsächlich geleisteten Aus-
gaben – nach Abzug öffentlicher Forderungen – den 
Betrag von € 4.000 für thermisch-energetische Sa-
nierungen und € 2.000 für den „Heizkesseltausch“ 
überschreiten. Für eine geförderte thermisch-
energetische Sanierung stehen € 800 jährlich, für 
den geförderten „Heizkesseltausch“ € 400 jährlich 

zu. Diese Beträge werden beginnend mit dem Jahr 
der Auszahlung der Förderung für insgesamt fünf 
Jahre automatisch in der Veranlagung berücksich-
tigt. Demnach werden in Summe € 4.000 bzw. € 
2.000 steuerlich wirksam. Wird innerhalb dieser 
Zeitspanne eine weitere Maßnahme ergriffen, ver-
längert sich der Zeitraum für die steuerliche Absetz-
barkeit auf zehn Jahre. 

Nur für natürliche Personen 

Die Förderung steht ausschließlich natürlichen Per-
sonen zu. Bei Wohnungseigentumsgemeinschaften 
können alle Eigentümer das Pauschale beantragen, 
während Körperschaften, wie GmbHs oder Vereine, 
nicht berechtigt sind. Bei Personengesellschaften 
kommt die Berücksichtigung des Pauschales bei 
einem Gesellschafter nur dann in Betracht, wenn es 
sich um eine natürliche Person handelt und die 
Ausgabe keine Betriebsausgabe darstellt. 

Bisher konnten man nur bei privat genutzten Ge-
bäuden von der Förderung profitieren. Mit dem neu-
en, auf zwei Jahre befristeten „Öko-Zuschlag“ wer-
den nunmehr auch Sanierungsaufwendungen bei 
Gebäuden, soweit diese zu Wohnzwecken über-
lassen werden, gefördert. Der Öko-Zuschlag in 
Höhe von 15% kann für Aufwendungen für ther-
misch-energetische Sanierungen oder für den Er-
satz eines fossilen Heizungssystems durch ein kli-
mafreundliches Heizungssystem als Betriebsausga-
be bzw. als Werbungskosten berücksichtigt werden. 
Er steht bei Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung für Aufwendungen in den Jahren 2024 
und 2025 bzw. bei betrieblichen Einkünften in dem 
Wirtschaftsjahr, das 2024 beginnt und dem darauf-
folgenden Wirtschaftsjahr, zu. 

Das Öko-Sonderausgabenpauschale und der Öko-
Zuschlag stellen wichtige Anreize für Hauseigentü-
mer dar, in die Verbesserung der Energieeffizienz 
ihrer Gebäude zu investieren und somit einen Be-
trag zum Klimaschutz zu leisten. Mit einer direkten 
steuerlichen Entlastung können die finanziellen 
Aufwendungen für die Sanierungsmaßnahmen 
deutlich reduziert werden. 

 
 

Innenumsätze einer umsatzsteuerlichen Organschaft sind nicht 
steuerbar 

 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stellte fest, 
dass Leistungen zwischen den Mitgliedern einer 
Organschaft umsatzsteuerlich irrelevant sind 
und nicht zu einer Steuerpflicht führen. 

Eine umsatzsteuerliche Organschaft liegt vor, wenn 
mehrere rechtlich selbständige Unternehmen so eng 

miteinander verbunden sind, dass sie umsatzsteuer-
lich als eine Einheit betrachtet werden. In diesem 
Konstrukt gibt es einen sogenannten Organträger, 
der die Umsatzsteuer für die gesamte Organschaft 
gegenüber dem Finanzamt schuldet. Innenumsätze 
wiederum sind Leistungen, die zwischen den Mit-
gliedern einer Organschaft erbracht werden,  
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beispielsweise wenn eine Tochtergesellschaft 
Dienstleistungen an ihre Muttergesellschaft inner-
halb der Organschaft ausführt. 

Urteil des Europäische Gerichtshofes (EuGH) 

Kürzlich erging ein Urteil des EuGH zur Umsatz-
steuerpflicht (= Mehrwertsteuer, MwSt) von soge-
nannten Innenumsätzen innerhalb einer umsatz-
steuerlichen Organschaft. Der EuGH stellte in dem 
Verfahren fest, dass die einzelnen Mitglieder einer 
MwSt-Gruppe nicht mehr als getrennte Steuerpflich-
tige, sondern gemeinsam als ein Steuerpflichtiger zu 
behandeln sind. Aufgrund des Verlustes der Eigen-
schaft als Steuerpflichtiger musste eine allfällige 
Selbstständigkeit der einzelnen Gruppenmitglieder 
bei Erbringung einer Leistung an andere Gruppen-
mitglieder nicht mehr geprüft werden. 

Diese Leistungen fallen somit nicht in den Anwen-
dungsbereich der MwSt-Richtlinie. Der EuGH ent-
schied somit, dass solche Innenumsätze inner-
halb einer umsatzsteuerlichen Organschaft nicht 
der Umsatzsteuer unterliegen. Dies gilt selbst 
dann, wenn der Empfänger der Leistung nicht zum 

Vorsteuerabzug berechtigt ist und eine allfällige 
Umsatzsteuer daher kein Durchläufer wäre. 

Da Österreich vom eingeräumten Wahlrecht zur 
Einrichtung einer MwSt-Gruppe Gebrauch gemacht 
hat, ist diese EuGH-Entscheidung auch für Öster-
reich relevant, und es ergibt sich daraus, wie In-
nenumsätze einer Organschaft in Österreich zu 
handhaben sind. 

Fazit 
Die Entscheidung des EuGH bringt Klarheit für Un-
ternehmen, die Teil einer umsatzsteuerlichen Org-
anschaft sind. Sie können sicher sein, dass Leistun-
gen zwischen den Mitgliedern der Organschaft nicht 
der Umsatzsteuer unterliegen, unabhängig davon, 
ob der Leistungsempfänger zum Vorsteuerabzug 
berechtigt ist oder nicht. Diese Klarstellung er-
leichtert die umsatzsteuerliche Behandlung in-
nerhalb von Unternehmensgruppen erheblich. 
Abgesehen davon können bei der umsatzsteuerli-
chen Beurteilung von Sachverhalten regelmäßig 
Fragen auftreten. Diese können bei frühzeitiger 
Planung und umfassender Beratung gelöst werden. 

 
 

Gemeinnützigkeit eines Vereins 
 
Gemeinnützige Vereine werden steuerlich be-
günstigt, wenn sie Aufgaben im öffentlichen 
Interesse übernehmen. Vereine sind aber nur 
dann als gemeinnützig einzustufen, wenn sie 
bestimmte Zwecke verfolgen, deren Erfüllung 
die Allgemeinheit fördern. 

Von Allgemeinheit ist dann zu sprechen, wenn der 
(geförderte) Personenkreis weder durch Zugehörig-
keitserfordernisse noch zahlenmäßig „fest abge-
schlossen“ ist. Hierbei besteht jedoch nicht das 
Erfordernis eines unbegrenzten Personenkreises. 
Ein genügend großer Ausschnitt der Allgemein-
heit bzw. ein Personenkreis, welcher einen Be-
völkerungsquerschnitt darstellt, ist in der Regel 
ausreichend. Als allgemein gelten etwa auch Ange-
hörige einer österreichweiten Berufsgruppe oder 
eines Bundeslandes, nicht jedoch die Arbeitnehmer 
eines Betriebs oder die Ärzte einer bestimmten Ab-
teilung eines Krankenhauses. Nicht begünstigt ist 
etwa die Förderung ganzer Wirtschaftszweige wie 
etwa des Fremdenverkehrs. Ob der geförderte Per-
sonenkreis zu eng begrenzt ist, ist nach den Um-
ständen des Einzelfalles zu beurteilen. 

Erlaubte Einschränkungen 

Die Einschränkung des durch den Verein geförder-
ten Personenkreises ist auch durch die Umschrei-
bung des begünstigten Förderziels möglich. För-

dert ein Verein beispielsweise eine sehr seltene 
Krankheit, kann der Verein trotzdem gemeinnützig 
sein, obwohl nur wenige Personen von dieser 
Krankheit betroffen sind. Soweit eine Fördertätigkeit 
nach außen gerichtet ist, lässt auch eine Einschrän-
kung der Förderer (Vereinsmitglieder) die Gemein-
nützigkeit unberührt. 

Hierdurch ergeben sich zwei denkbare Möglich-
keiten der Förderung der Allgemeinheit: 

1. Die erste Möglichkeit ist, dass eine 
begrenzte oder „fest abgeschlossene“ 
Anzahl von Mitgliedern bzw. Förderern 
die Allgemeinheit fördert (geschlossener 
Verein). Dies ist beispielweise dann 
gegeben, wenn ein Verein - mit dem Ziel der 
Bekämpfung von Krebserkrankungen - an 
den komplexen Krankheiten forscht und 
demnach die Mitgliedschaft auf 
entsprechend qualifizierte Wissenschaftler 
einschränkt, die Ergebnisse dieser 
Forschung aber der Allgemeinheit zur 
Verfügung gestellt werden. 

2. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die 
Förderung sich lediglich auf 
Vereinsmitglieder erstreckt, die 
Mitgliedschaft jedoch grundsätzlich jedem 
offensteht (offener Verein). Dies kann etwa 
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bei einem Sportverein – mit dem Zweck der 
Förderung des Sports – gegeben sein, 
wenn zwar die Förderung im Wesentlichen 
den Vereinsmitgliedern zugutekommt, aber 
jedermann freien Zutritt zu dem Verein hat 
und die Mitglieder daher zumindest einen 
Ausschnitt der Allgemeinheit darstellen. 
Dies gilt beispielsweise bei einem 
Tennisverein, dem jeder beitreten kann, 
dessen Tennisplatz jedoch nur die 
Vereinsmitglieder nutzen können. Wird die 
Mitgliederanzahl aus Gründen der 
Exklusivität beschränkt (z.B. auch durch 
hohe Beitrittsgebühren), liegt eine 

Eigenförderung vor. Die Förderung der 
Allgemeinheit ist sodann nicht mehr 
gegeben. 

Tipp 
Ob die Förderung der Allgemeinheit und damit die 
Gemeinnützigkeit bei einem steuerbegünstigten 
Verein tatsächlich gegeben sind, sollte insbesonde-
re im Vorfeld eines Antrags auf Spendenbegünsti-
gung geprüft werden. In diesem Zusammenhang 
sind insbesondere auch die Statuten zu evaluieren, 
da das Finanzamt aktuell die Grundlagen für die 
Gemeinnützigkeit vor Erteilung der Spendenbegüns-
tigung genau kontrolliert. 
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